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Leistungen

Quelle: Zuständigkeitsfinder Bocholt

Wenn Sie als Deutsche/ Deutscher Ihre deutsche Staatsangehörigkeit verloren haben,
benötigen Sie als eingebürgerte Person einen Aufenthaltstitel.

Als ehemalige Deutsche/ ehemaliger Deutscher können Sie

Eine Niederlassungserlaubnis oder
Eine Aufenthaltserlaubnis erhalten.

Die unbefristete Niederlassungserlaubnis wird erteilt, wenn Ihr gewöhnlicher Aufenthalt im
Bundesgebiet beim Verlust Ihrer deutschen Staatsangehörigkeit seit mindestens 5 Jahren
bestand.

Eine Aufenthaltserlaubnis können Sie erhalten, wenn Sie sich beim Verlust der deutschen
Staatsangehörigkeit seit mindestens einem Jahr im Bundesgebiet aufgehalten haben.

Niederlassungserlaubnis Erteilung für ehemalige
Deutsche
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 Kurztext

 Erforderliche Unterlagen

 Voraussetzungen

 Kosten (Gebühren, Auslagen etc.)

 Fristen

 Weiterführende Informationen

 Rechtsgrundlage(n)

 Fachliche Freigabe

Persönlich vor Ort, Ihre zuständigen Stellen:

Kreis Borken

Telefon:
 0 28 61 / 82 - 0
Fax:
 0 28 61 / 6 33 2

tel:0%2028%2061%20/%2082%20-%200
tel:0%2028%2061%20/%206%2033%202
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E-Mail:
✉ E-Mail senden

mailto:info@kreis-borken.de

